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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES
DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

16. Februar 1977 Nr. 1058

Die ~~ohn~pemeiiade Unterramsern unterbreitet dem Regierungs

rat den~

~
~zur Genehmigung.

Plan und Reglement entsprechen den heutigen Planungsgrund

sätzen und tragen der zus e~war~te~nden baulichen Entwicklung

wie auch den .Anforderungen des Ortsbildschutzes Rechnung.

Der ‘plan enthält:

a) ~Die Bauzonen, umfassend die Kernzone l~ und‘ 2, Bati.etappe,

die Wohnzone 1—geschossig nur 2. Bauetappe, ‚die Wohnzone

2—geschossig 1 und 2 Bauetappe, die Gewerbezone sowie

di~ :~ne‘ für öffentliche‘ ‘Bauten und Anlage~.‘

b) .I~andwirtschaftszone und Wald,

c‘): Juraschutz‘zone:~ Die Abgr~i~,ung ‘der Juraschutzzone ‘er—

folgbe im Einvernehmen mit den zustandi~en Organan

d) Linienführung und Ausbaubreite der‘Strassen‘~o~ie Ba~i«‘

-linien,

Die offentliche 4.uflage erfolgte in der Zeit von 20 Oktober

“bis‘ 20.‘ November 1975. Während der gesetzlichen Frist wurden

zwei Einsprachen eingereicht. Aufgrund von Verhandlungen

wurde den beiden Einsprechern ent.sproc1-~.en und der Zonenplan

abgeändert, w~s eine zweite öffentliche Auflage bedingte.

Diese erfblgt~ vom 11. Dezember“I~75 1~i~s 10. Januar 1976.

Einspra~hen, gingen keine mehr ein, so. dass die Einwohnerge—

meindeversannlung vom 24. September 1976 den Bebauungs— und

Zonenplan, das dazugehörige Bau— und Zonenreglenent sowie das

23066—192000-1973



—2—

Beitrags— und Gebührenreglement genehmigen konnte.

Gegenüber dem Plan der provisorischen Schutzgebiete entstehen

durch diese Ortsplanung geringfügige- Aenderungen, die im Plan

korrigiert werden müssen.

~brmell wurde das Verfahren rich±i~ ~urchge‘fühi~t.

M≥±er.ieiI,: sind keine -Bemerku~en~ an-zubringen.

Es wird

beschlossen:

1. Der allgemeine Bebauungsplan (Zonenplan) mit Strassen— ünd

Baulinien, das Bau— und Zonenreglement sowie das Beitrags—

und Gebührenreglement der Einwohnergeme inde Unterrams cm

we~‘den genehmigt.

2. Die Gemeinde wird verhalben, das generelle Kanalisa‘~ions—

projekt inbezug auf diese Ortspianung auszuarbeiten,

aufzulegen und die Akten dem Amt für ~[asserwirtschaft bis

spätestens 28. Februar 1.978 zur Genehmigung ein~ureibhen~

3, .D~r Plan der provisorischen Schutzgebiete ist~ die mi~b
diesem Beschluss genehmigte Bauzonengrenze an~upas~n.

4~. Die 0-emeinde Unterramsern . wird verhalten, dem. Ant~ fiI~

Raumplanung bis zum 50. April 1977 noch 5 Pläne~-~‘ro~rbn

1 Exemplar auf Leinwand, aufgezogen, zuzustellen. Die Pläne

sind mit dem Genehmigungsvermerk der Gen~inde zu v~rseh~,

Genehmigungsgebühr: Fr. 500.—— .

Publikationskosten: Fr. 18.—— (Staatskanzlei Nr. 222 ) RE

Fr. 518,——
Der Staatsschreiber: .~
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Bau—Departement (2) Gr
Kant. Ilochbauamt (2)

Kant, Tiefbauamt (2)

Amt ft~r WasserwirtscI~aft (2), mitKartenaussc1~12ittB~

Rechtsdienst des Bau—Departe~~n~~5
~mt ftir Raumplanung (5),

Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn, ~iitl~e1l,planfolr..bsäter

Amtschreiberei Bucheggberg, 4500 Solothurn, ~itl cii. Plan

~tsäter
Kant,. Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katasterscliatzung (2), ~itle1a.pl~2folt

Anmannarat der EG, 4571 Unterramsern

Baukommission der EG, 4571 Unterransern, mit 1 ~en. Plan und
~eiitefol~ensäter

NHIC

Ingenieurbüro Rudolf Enggist, Rötistrasse 22, 4500 Solothurn

Delegierter des Bundes für Raumplanung, Bahnhofplatz 10,
5003 Bern, mitKartenaussc~ittB~

Amtsblatt Publikation: Der allgemeine Bebauungsplan (Zonenplan),

das Bau— und Zonenregler2ent sowie das Beitrags— und Gebühren—

reglement der Einwohnergemeinde Unterramsern werden genehmigt,




